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Henri Perrochon belehrt worden. So konnten wir uns zum voraus freuen und die
schonen Bauten und Stadtbilder als gute Freunde begriissen.

Es ist leider noch mitzuteilen, dass im Hinblick auf die Bundesfeierspende die bis-
herige Bundessubvention einstweilen eingestellt worden ist. Der Vorstand hofft, dass
seine Bemithungen, die Subvention nidchstes Jahr wieder zu erhalten, erfolgreich sein
werden. Wir haben wertvolle Zusicherungen von massgebender Stelle erhalten, dass
nicht ein endgiiltiger Entzug der Subvention und keine Streichung von der Liste der
Subventionsempfanger beabsichtigt ist.

Zum Abschluss soll kraftig hervorgehoben werden, dass nunmehr nach Auffassung
des schweizerischen Zentralvorstands fiir seine Jahresarbeit keineswegs bloss die zu-
fdllig und unberechenbar jeweilen an ihn herantretenden Aufgaben (Rettung ge-
fahrdeter Heimatschutzgliter von schweizerischer Bedeutung usw.) massgebend sein
diirfen, sondern dass jedes Jahr mindestens eine grosse planmaissige Programmarbeit
an die Hand genommen und ausgebaut werden soll, damit die ausserordentlich
mannigfaltige, noch fiir viele Jahre reichende Gestaltung grundsitzlicher, umfassen-
der Heimatschutzaufgaben (wie 1933 der Seeuferschutz, 1934 das Neue Bauen usw.)
zu Nutz und Frommen des Schweizervolkes praktischen Losungen und wohliiber-
legten Wegleitungen von seiten unserer kulturellen Vereinigung entgegengefiihrt wird.

Refolution tiber den Secuferfcdhug.

Die Schweizerische Vereinigung fiir Heimatschutz hielt am Samstag und Sonntag
in Payerne und Estavayer ihre Jahreszusammenkunft ab. Auf Grund von Vortrigen
von Taverney, Lausanne, und Matthey, Neuenburg, wurde das Seeuferschutz-Problem
eingehend behandelt. Bereits hat der Zentralvorstand eineumfassende Aktion in dieser
Sache eingeleitet; die Versammlung beschloss im Anschluss daran folgende Resolution:
Die Schweizerische Heimatschutzvereinigung billigt das vom Zentralvorstand den
Seeuferschutz betreffend anfgestellte Arbeitsprogramm in allen Teilen und erbebt
dasselbe zum Beschluss. Sie stellt erginzend dazu folgende Postulate aunf:

1. Die zustandigen Behorden der Eidgenossenschaft, der Kantone, der Gemeinden
und der éffentlich-rechtlichen Korporationen seien einzuladen, ihr Augenmerk darauf
zu richten, dass keine in offentlichem Besitz befindlichen Seeufergebiete an Private
veraussert werden.

2. Die Seeufer seien der Allgemeinheit méoglichst zuginglich zu machen und in einer
der Landschaft angepassten Weise anzulegen und auszubauen.

3. Sollte zu diesem Zwecke der Erwerb von in Privatbesitz befindlichen U fergebieten
notwendig sein, so ist zu versuchen, auf giitlichem Wege zum Ziele zu gelangen; im
Falle der Nichterhiltlichkeit solle die Ueberfiibrung in éffentlichen Besitz aunf ver-
fassungsmdssigem Wege, gegen volle Entschadigung, erfolgen.

4. Fiir den Fall, dass Ufergebiete aus offentlichem Besitz zu W ochenend- und
Siedelungszwecken Privaten zur Verfiigung gestellt werden, sei denselben nicht das
freie uneingeschrinkte Eigentum, sondern nur ein Baurecht einzurdumen.

54



	Resolution über den Seeuferschutz

